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Unternehmer

1 %-Regelung deckt die Nutzung 
eines betrieblichen Kfz für andere 
Einkünfte nicht ab

Ein Angestellter betrieb nebenbei 
eine Gaststätte, für die er einen 
PKW einsetzte. Die private Nutzung 
des PKW ermittelte er nach der sog. 
1 %-Regelung. Für die Tätigkeit 
als Angestellter einer Firma mach-
te er Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte als Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus nicht-
selbstständiger Arbeit geltend.

Bei einer Außenprüfung rechnete 
der Prüfer den Wert der Nutzungs-
entnahme für die Fahrten zwischen 
Wohnung und außerbetrieblicher 
Arbeitsstätte zusätzlich zu dem sich 
aus der 1 %-Regelung ergebenden 
Betrag dem Gewinn der Gaststätte 
hinzu.

Der Bundesfi nanzhof bestätigte 
die Auffassung des Prüfers. Durch
den Ansatz der 1 %-Regelung sind 
nur solche Fahrten abgegolten, die 
der privaten Lebensführung zuzu-
rechnen sind, wie z. B. Urlaubs- und 
Freizeitfahrten. Für betriebsfremde 
Fahrten, z. B. Fahrten zur außer-
betrieblichen Arbeitsstätte, Fahrten
zu vermieteten Gebäuden, ist des-
halb eine zusätzliche Nutzungsent-
nahme zu erfassen. Diese ist mit
den tatsächlichen Selbstkosten anzu-
setzen.

Veräußerungsgewinn nach
Betriebsaufgabe erhöht sich 
durch Zahlungen auf Grund
einer Nachforderungsklausel

Ändert sich nachträglich der Kauf-
preis bei der Veräußerung eines
Betriebes, so ist dies als rückwir-
kendes Ereignis zu werten. Der Ge-
winn im Veranlagungszeitraum der 
Veräußerung kann nachträglich ent-
sprechend geändert werden.

 1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeit-
raum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feier-
tag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

 2 Bei Zahlung durch Scheck ist ab dem 01.01.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

 3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
 4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Fristverlän-

gerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr.
 5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des 

laufenden Monats vorgezogen worden. Zur Vermeidung von Säumniszuschlägen bietet sich die Zahlung im Lastschrift-
verfahren an. Die Krankenkassen möchten die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem jeweiligen 
Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den einzelnen Krankenkassen abgestimmt werden. Wird die 
Lohnbuchführung nicht im eigenen Unternehmen, sondern durch extern Beauftragte erledigt, muss deshalb beachtet werden, 
dass die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn der Fälligkeitstermin auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Termine Januar 2007

 Steuerart Fälligkeit
   Überweisung 1 Scheck2

 Lohnsteuer,
 Kirchensteuer,
 Solidaritätszuschlag 3

 Kapitalertragsteuer,
 Solidaritätszuschlag
 Umsatzsteuer4

 Sozialversicherung5

 Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

   Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Soli-
   daritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnaussausschüttung
   an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

 Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

 10.01.2007 15.01.2007 10.01.2007

 10.01.2007 15.01.2007 10.01.2007
 29.01.2007 entfällt entfällt

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat Januar 2007 haben wir Ihnen wieder eine Auswahl aktu-
eller Urteile und Entscheidungen aus den Themenbereichen Steuern, 
Wirtschaft und Recht zusammengestellt.

Wird ein betriebliches Kfz auch im Bereich anderer Einkünfte genutzt, 
z. B. für Fahrten zu Mietobjekten oder für Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte im Rahmen der Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit, dann sind solche außerbetrieblichen Fahrten nicht mit dem Ansatz 
nach der 1 %-Regelung abgedeckt. Die Kosten müssen zusätzlich als 
Nutzungsentnahme des Betriebs versteuert werden und können bei den 
anderen Einkunftsarten nur entsprechend den steuerlichen Möglichkeiten 
angesetzt werden.

Werden Speisen ohne weitere Nebenleistungen außer Haus geliefert, 
so ist auf die Lieferungen der ermäßigte Umsatzsteuersatz anzuwenden.
Problematisch wird es, wenn der Liefernde zusätzliche Leistungen er-
bringt, wie Gestellung von Personal, von Tischen, Stühlen, Geschirr oder 
Besteck sowie Reinigung der überlassenen Wirtschaftsgüter. In diesen 
Fällen überwiegt die Leistung, so dass der gesamte Vorgang dem allge-
meinen Umsatzsteuersatz unterliegt.

Sollten Sie zur Umsetzung der Informationen oder zu sonstigen Themen 
Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir beraten Sie gerne!
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Hinweis

Vorstehende Grundsätze ergeben 
sich aus einem Urteil des Bundesfi -
nanzhofs.

Umsatzsteuer

Uneinbringlichkeit einer
Entgeltsforderung

Ein Unternehmer versteuert seine 
Umsätze im Regelfall nach verein-
barten Entgelten. Das bedeutet, dass 
er die Umsatzsteuer bereits an das 
Finanzamt bezahlen muss, wenn er 
sie noch nicht vom Leistungsempfän-
ger erhalten hat. Wird das Entgelt un-
einbringlich, erhält der Unternehmer 
die Umsatzsteuer vom Finanzamt zu-
rück. Das Entgelt ist uneinbringlich, 
wenn der Schuldner nicht bezahlt 
und der Unternehmer die Forderung 
auf absehbare Zeit nicht durchsetzen 
kann, z. B. weil der Schuldner zah-
lungsunfähig ist.

Das Entgelt ist nach einer Ent-
scheidung des Bundesfi nanzhofs 
auch uneinbringlich, wenn der 
Schuldner mit einer vermeintlichen 
Gegenforderung aufrechnet, die 
der Unternehmer substanziiert 
bestreitet. In diesem Fall muss 
der Unternehmer ebenfalls damit 
rechnen, dass der Schuldner das 
vereinbarte Entgelt auf absehbare 
Zeit nicht bezahlen wird.

Kein ermäßigter Umsatzsteuersatz 
für die Abgabe von Mittagessen in 
Schulen

Die Abgabe von Speisen an Kunden 
zum Verzehr außer Haus unterliegt 
dem ermäßigten Steuersatz. Werden 
die Speisen an Ort und Stelle ver-
zehrt, z. B. in Gaststätten und Imbiss-
stuben, dann müssen diese Umsätze 
mit dem allgemeinen Steuersatz ver-
steuert werden. Problematisch wird 
es, wenn die Speisen zwar außer 
Haus geliefert und verzehrt, daneben 
aber noch weitere Dienstleistungen 
erbracht werden.

Der Bundesfi nanzhof hatte einen
Fall zu entscheiden, bei der eine 

Dies gilt nach Aussage des Bundes-
fi nanzhofs gleichermaßen bei einer 
Betriebsaufgabe, wenn im Zusam-
menhang mit dieser Aufgabe Wirt-
schaftsgüter veräußert werden. Im 
vorliegenden Fall ging es um einen 
Land- und Forstwirt, der die Aufga-
be seiner Tätigkeit erklärt und den 
Betrieb verpachtet hatte. Im gleichen 
Zuge wurde eine zum Betriebsver-
mögen gehörende Teilfl äche veräu-
ßert. Der Kaufvertrag enthielt eine 
Klausel, dass der Erwerber bei einer 
Nutzungsmöglichkeit als Bauland 
zum Ausgleich des Mehrwerts ver-
pfl ichtet war. Die Umwidmung zum 
Bauland erfolgte im Jahr nach der 
Veräußerung, der Erwerber leistete 
die vereinbarte Nachzahlung.

Die nachträgliche Kaufpreisänderung 
muss nach Ansicht des Gerichts wie 
eine Änderung des Kaufpreises bei 
einer Betriebsveräußerung behan-
delt werden, auch wenn diese Ver-
äußerung hier im Rahmen einer 
Betriebsaufgabe erfolgt ist. Spätere 
Veränderungen des Veräußerungs-
preises wirken stets steuerrechtlich 
auf den Zeitpunkt der Veräußerung 
zurück. Daraus folgt, dass ein solcher 
Mehrbetrag im Rahmen der Aufgabe-
gewinnermittlung nachträglich zu be-
rücksichtigen ist.

Keine Anwendung der 1 %-Rege-
lung auf Fahrzeuge, die als Last-
kraftwagen genutzt werden

Wird ein Pkw des Betriebsvermö-
gens auch privat mitgenutzt, sind 
die anteiligen, auf die Privatfahrten 
entfallenden fi xen- wie auch variab-
len Kosten als Privatentnahme zu 
erfassen. Der private Nutzungsan-
teil kann nach der sog. 1 %-Rege-
lung ermittelt werden. Es ist auch die
Fahrtenbuch-Methode zulässig. 

Das Finanzgericht Berlin hat ent-
schieden, dass die 1 %-Regelung 
nicht auf Kraftfahrzeuge anzuwen-
den ist, bei denen es sich ihrer Funk-
tion nach um einen Lastkraftwagen 
handelt. Auf die kraftfahrzeugliche 
Einordnung als Pkw kommt es nicht 
an. Entscheidend ist die objektive Be-
schaffenheit (Bauart und Einrichtung) 
des zu beurteilenden Fahrzeugs. Im 
Urteilsfall hatte das Fahrzeug ledig-
lich den Fahrer- und einen Beifah-

rersitz. Ansonsten war das Fahrzeug 
nur zum Transport von Baumate-
rialien und Gütern, nicht aber zum 
Transport von Personen eingerichtet 
und bestimmt.

Vermieter/
Grundstückseigentümer

Rückabwicklung eines Kaufver-
trags ist nicht steuerpfl ichtig

Ein Ehepaar hatte im Jahr 1997 eine 
Eigentumswohnung erworben und ab 
1998 vermietet. Nachdem der Bau-
träger auch im Jahr 2000 noch keine 
Aufl assungsvormerkung zu Gunsten 
der Erwerber bewirkt hatte und in-
solvent wurde, nahm das Ehepaar 
die Bank als Bürgen in Anspruch, die 
den Kaufpreis von 230.000 DM an 
die Eheleute erstattete. Das Finanz-
amt beurteilte dies als ein steuer-
pfl ichtiges Veräußerungsgeschäft in 
Höhe der in Anspruch genommenen 
Abschreibungen.

Dem widersprach der Bundesfi -
nanzhof. Es handelte sich um die 
Rückabwicklung eines Anschaf-
fungsgeschäfts auf Grund irrepara-
bler Vertragsstörungen. Eine solche 
Rückabwicklung ist nicht als steuer-
pfl ichtiges Veräußerungsgeschäft zu 
behandeln.

Durch Vertragsaufhebung entste-
hende Schadensersatzzahlungen 
sind Werbungskosten

Wird der Kaufvertrag über den Er-
werb eines Grundstücks aufgeho-
ben, kann dies für den Käufer zu 
Schadensersatzzahlungen an den 
Verkäufer führen. War der Immobili-
enerwerb zur Erzielung von Einkünf-
ten aus Vermietung und Verpachtung 
vorgesehen und erfolgte die Ver-
tragsaufhebung vor dem Übergang 
des wirtschaftlichen Eigentums auf 
den Käufer, ist eine Schadensersatz-
zahlung an den Verkäufer bei seinen 
Werbungskosten aus Vermietung und 
Verpachtung berücksichtigungsfähig. 
Es ist unerheblich, ob die Schadens-
ersatzverpfl ichtung durch einen Pro-
zessvergleich oder außergerichtlich 
zu Stande gekommen ist.
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Großküche Mittagessen zu mehre-
ren Schulen beförderte, in den Schu-
len das Essen portionierte, an die 
Schüler ausgab und anschließend 
das schuleigene Geschirr sowie die 
Tische reinigte. Wenn neben der Ab-
gabe der Speisen eine Vielzahl von 
Dienstleistungen erbracht wird, un-
terliegen die Umsätze dem allgemei-
nen Steuersatz von 16 % (ab 2007: 
19 %). Dabei spielt es keine Rolle, 
dass Tische, Geschirr und Besteck 
von der Schule gestellt werden.

Leistungen eines Mahlzei-
tendienstes unterliegen dem 
Regelsteuersatz

Liefert  ein Mahlzeitendienst Mittag-
essen auf eigenem Geschirr an 
Abnehmer in deren Wohnung und 
reinigt das Geschirr, ist dies nach 
einer Entscheidung des Bundesfi -
nanzhofs eine Dienstleistung, die 
dem Regelsteuersatz von 16 % 
(ab 2007: 19 %) unterliegt. Dabei 
ist zu beachten, dass das Dienst-
leistungselement im Vergleich zu 
der Abgabe von Speisen qualita-
tiv überwiegt, wenn gegenüber 
der normalen Vermarktung von 
Speisen mit minimalen Dienst-
leistungen (Darbieten der Waren) 
zusätzliche Leistungen erbracht 
werden, wie dies z. B. in Gaststät-
ten erfolgt.

Arbeitgeber/-nehmer

Kostenlose Überlassung bürger-
licher Kleidung an Arbeitnehmer 
nicht zwangsläufi g Arbeitslohn

Bei Überlassung von Kleidung an 
Arbeitnehmer ist zu prüfen, ob ein 
lohnsteuerlich zu erfassender Vorteil 
vorliegt. Dies ist dann nicht der Fall, 
wenn das eigenbetriebliche Interes-
se des Arbeitgebers im Vordergrund 
steht. Dass es sich nicht zwingend 
um typische Berufsbekleidung han-
deln muss, zeigt der nachfolgend ge-
schilderte Fall:

Nach einer Lohnsteuer-Außenprü-
fung bei einem Unternehmen der 
Lebensmittelbranche unterwarf der 

Prüfer den Aufwand für die Über-
lassung von Kleidungsstücken der 
Lohnsteuer. Es handelte sich hier um 
einheitliche Pullunder, Strickjacken, 
Krawatten und Halstücher, die im 
Rahmen einer Betriebsvereinbarung 
den Arbeitnehmern zur Verfügung 
gestellt wurden und von diesen getra-
gen werden mussten. Die Kleidungs-
stücke waren nicht durch ein Emblem 
gekennzeichnet.

Der Bundesfi nanzhof macht in sei-
ner Entscheidung den Unterschied 
zwischen Bezügen oder geldwerten 
Vorteilen und dem eigenbetrieblichen 
Interesse deutlich. Unter Beachtung 
dieser Grundsätze bewertete das 
Gericht die Gestellung der Kleidungs-
stücke als nur nachrangig bei der 
Frage, ob ein geldwerter Vorteil vor-
liegt. Das beabsichtigte einheitliche 
Erscheinungsbild der Arbeitnehmer 
durch die gestellte Kleidung habe 
zur Verbesserung des Auftretens der 
Firma nach außen geführt. Damit ist 
das eigenbetriebliche Interesse des 
Arbeitgebers ausreichend erkennbar 
geworden.

Bewertung geldwerter Vorteile bei 
so genannten Jahreswagen

Fließt dem Arbeitnehmer Arbeits-
lohn in Form von Sachbezügen zu, 
so sind diese ebenso wie Barlohn 
lohnsteuerpfl ichtiger Arbeitslohn. Ein 
Sachbezug liegt nur vor, wenn der Ar-
beitnehmer eine Sache (Ware) oder 
Dienstleistung von seinem Arbeitge-
ber erhält und er dafür weniger als 
den Endpreis am Abgabeort bezahlt. 
Bei einer unentgeltlichen Leistung 
des Arbeitgebers ist das immer der 
Fall. Bei einem Preisnachlass (Verbil-
ligung) muss dieser unmittelbar das 
vom Arbeitnehmer zu entrichtende 
Entgelt mindern.

Maßgeblich für die Ermittlung des 
Sachbezugswerts ist grundsätzlich 
der übliche Endpreis einschließlich 
der Umsatzsteuer, zu dem Endver-
braucher das Produkt oder die Dienst-
leistung im maßgeblichen Markt 
des Abgabeortes erwerben können 
(Grundnorm). Ein lohnsteuerpfl ichti-
ger geldwerter Vorteil liegt vor, wenn 
das vom Arbeitnehmer zu zahlende 
Entgelt den Preis unterschreitet, der 
für das gleiche Produkt am Markt von 

fremden Dritten zu entrichten ist. Ver-
gleichspreis ist dabei grundsätzlich 
der günstigste Preis am Markt.

Abweichend von dieser Grundnorm 
gibt es noch eine Spezialnorm. Un-
ter bestimmten Voraussetzungen ist 
bei dieser Spezialnorm noch ein Be-
wertungsabschlag von 4 % und ein 
Rabattfreibetrag zu berücksichtigen. 
Trotz dieser beiden Vergünstigungen 
kann die Spezialnorm ungünstiger 
sein als die Grundnorm.

Zur Bewertung geldwerter Vorteile bei 
sog. Jahreswagen hat der Bundes-
fi nanzhof ein salomonisches Urteil 
gefällt: Der Arbeitnehmer hat im Rah-
men seiner Einkommensteuerveran-
lagung die Wahl, die Höhe des geld-
werten Vorteils nach der Grundnorm 
(ohne Bewertungsabschlag und Ra-
battfreibetrag) oder nach der Spezi-
alnorm (mit Bewertungsabschlag und 
Rabattfreibetrag) zu bewerten.

Zinszahlungen des Arbeitgebers 
auf ein vom Arbeitnehmer aufge-
nommenes Darlehen sind steuer-
pfl ichtiger Arbeitslohn

Erhält der Arbeitnehmer vom Arbeit-
geber ein Darlehen unverzinslich 
oder zu einem niedrigeren Zinssatz, 
sind die gegenüber einer marktge-
rechten Verzinsung vom Arbeitneh-
mer ersparten Zinsaufwendungen 
grundsätzlich ein geldwerter Vorteil, 
der als Teil der Entlohnung für die 
Beschäftigung gewährt wird und da-
mit zum steuerpfl ichtigen Arbeitslohn 
gehört. Zinsvorteile werden von der 
Finanzverwaltung jedoch nur ange-
nommen, wenn die Summe der noch 
nicht getilgten Darlehen am Ende 




